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Bedingungen für die Teilnahme an einem System zur 
Rückerstattung von Entsorgungskosten nach dem 
ElektroG bei Exporten von Händlern 
 
 
 
Präambel: 
 
Die Preise für Gasentladungslampen beim Einkauf von inländischen Herstellern enthalten unter anderem 
anteilig auch Entsorgungskosten, mit denen die Hersteller ihre Verpflichtungen aus dem ElektroG 
finanzieren. 
 
Wenn und soweit ein Händler von einem mit LARS kooperierenden Hersteller Gasentladungslampen 
bezogen hat und diese im Rahmen der eigenen Geschäftstätigkeit exportiert, sollte das im Ergebnis zu 
einer Reduzierung der Entsorgungsverpflichtung dieses Herstellers führen. 
 
Diese Entlastung wollen die mit LARS zusammenarbeitenden Hersteller an exportierende Händler 
weitergeben. 
 
LARS bietet daher im Auftrag der mit ihr kooperierenden Herstellern - für Händler mit direkter 
Geschäftsbeziehung zu diesen Herstellern - die Möglichkeit, entrichtete Entsorgungskosten für getätigte 
Eigenexporte rückzuvergüten. Gleichzeitig versetzt LARS die mit ihr kooperierenden Hersteller in die 
Lage, in Höhe der nachgewiesenen Händlerexporte ihre Verpflichtungen aus dem ElektroG entsprechend 
zu reduzieren. 
 
LARS weist darauf hin, dass für eine Rückerstattung von anteilig gezahlten Entsorgungskosten bei 
Eigenexporten des Händlers kein Rechtsanspruch besteht. Das angebotene Rückerstattungsverfahren ist 
mithin eine freiwillige Leistung. 
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1. Leistungen von LARS 
 
LARS übernimmt im Auftrag der mit ihr kooperierenden Hersteller, deren inländischen Händlern aus 
dem ElektroG entstandene Entsorgungskosten nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen 
rückzuvergüten, wenn und soweit die Händler von einem solchen Hersteller bezogenen 
Gasentladungslampen im Rahmen der eigenen Geschäftstätigkeit exportiert haben. 
 
Wenn ein vom Händler gemeldeter Exportvorgang keine offenkundigen Zweifel an der Richtigkeit der 
gemachten Angaben bietet, veranlasst LARS die Auszahlung des Rückvergütungsanspruches an den 
Händler. 
 
2. Mitwirkungspflichten des Händlers 
 
Der Händler wird LARS die Angaben gemäß Anlage 1 zuleiten und Änderungen unverzüglich anzeigen. 
Meldungen über durchgeführte Exporte wird er unter Benutzung des WEEE Black Box Internetportals 
gemäß Anlage 2 vornehmen. 
 
3. Höhe der Rückvergütung/Kostenpauschale LARS 
 
Die Höhe der Rückvergütung, sowie LARS zustehende Kosten für die Übernahme und Durchführung der 
Exportrückerstattung berechnet sich nach den Sätzen gemäß Anlage 3. Die Beträge für die 
Abwicklungskosten können von LARS innerhalb von 12 Monaten einseitig um bis zu 10 % erhöht werden. 
Bei einer Erhöhung über diesen Betrag steht dem Händler ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 
 
4. Zahlungsbedingung 
 
Alle Zahlungen von LARS an den Händler erfolgen unter der auflösenden Bedingung einer frist- und 
formgerechten Vorlage seiner Exportnachweise gemäß § 5. 
 
5. Exportnachweise 
 
Damit die vom Händler exportierten Lampenmengen nicht mehr im inländischen Kontroll- und 
Meldesystem der Stiftung Altgeräte-Register (EAR) zu Lasten inländischer Hersteller geführt werden, ist 
es erforderlich, dass die mit LARS kooperierenden Hersteller den Export der mit ihnen in direkter 
Lieferbeziehung stehenden Händlern gegenüber der EAR glaubhaft nachweisen können. 
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Die Glaubhaftmachung hat im Einklang mit den Vorgaben der EAR mittels Testats eines 
Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters des Händlers auf dessen Kosten zu erfolgen. Das Testat hat 
unter Bezeichnung von Hersteller und Marken auszuweisen und zu bestätigen, welche Mengen an 
Gasentladungslampen ein Händler innerhalb eines Kalenderjahres bezogen und exportiert hat. 
 
Die entsprechenden Nachweise müssen LARS von dem Händler bis zum 15. Februar des jeweiligen 
Folgejahres für das abgelaufene Kalenderjahr vorgelegt werden. LARS reicht diese Testate unverzüglich 
an die Hersteller weiter. 
 
Wenn und soweit der Händler diese Testate nicht bis zum 15. Februar LARS vorgelegt hat, ist LARS 
berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist ausgezahlte Rückvergütungen vom Händler einschließlich 
Zinsen zurückzufordern. Dies gilt auch, wenn die testierten Mengen von den unterjährig gemeldeten 
Exportmengen abweichen. 
 
Hierzu wird angemerkt, dass die mit LARS kooperierenden Hersteller zur Reduzierung ihrer 
Verpflichtungen gegenüber der EAR ihre Testate bis spätestens 31. März für das vorhergehende 
Kalenderjahr vorlegen müssen und dafür die Testate der Händler benötigen. 
 
 
 
6. Inkrafttreten, Laufzeit 
 
Der Händler erkennt diese Teilnahmebedingungen mit Unterzeichnung und Rücksendung an LARS an. 
 
Die Zusammenarbeit wird auf unbestimmte Zeit vereinbart. 
 
Die Teilnahme ist unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Kalenderjahres kündbar. 
Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit ohne Einhaltung von Fristen zulässig. 
 
LARS steht ein fristloses Kündigungsrecht zu, wenn der Händler seinen Rückzahlungsverpflichtungen 
nach § 5, 4. Absatz dieser Teilnahmebedingungen auf eine Mahnung hin nicht nachgekommen ist. 
 
Eine Kündigung der Teilnahmebedingungen entbindet den Händler nicht von der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus § 5 dieser Teilnahmebedingungen. 
 
 
 
7. Haftung 
 
LARS haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Dies gilt nicht, 
soweit zwingend gehaftet wird, z. B. wegen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Der 
Schadensersatz für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist jedoch auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
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8. Schlussbestimmungen 
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Auf dieses Formerfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen nicht. Die Parteien sind 
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzten, die rechtlich zulässig ist und 
in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. 
 
Die Anlagen 1 – 3 sind Bestandteil dieses Vertrages. 
 
Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: .................................................                     Lampen-Recycling und Service GmbH 
 
Sitz / Anschrift. ..................................                      Valentinskamp 24 
 
Datum / Ort: .......................................                      D-20354 Hamburg 
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